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Amtsblatt der Gemeinde Schleusegrund für die Ortschaften: Biberschlag,  
Engenstein, Gießübel, Langenbach, Lichtenau, Schönbrunn, Steinbach und Tellerhammer

FROHE Ostern
Ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern,
auch im Namen des Gemeinderates und der Gemeinde- 
verwaltung, ein schönes Osterfest mit vielen glücklichen  
und erholsamen Stunden im Kreise der Familie. 

Ihr Bürgermeister Heiko Schilling
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§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schleusegrund, 18.02.2023 (Siegel)
gez.
Bürgermeister
Heiko Schilling

Beschlüsse des Haupt-, Finanz- und Personal- 
ausschusses, einschließlich Infrastruktur,  
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Beschluss-Nr.: 33/17/23 vom 23.01.2023
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift der Hauptausschuss-Sit-
zung vom 22.08.2022.
Beschluss:
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Gemeinde 
Schleusegrund bestätigt die Sitzungsniederschrift der Hauptaus-
schuss-Sitzung vom 22.08.2022.
Abstimmung:
4 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 34/17/23 vom 23.01.2023
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift der Hauptausschuss-Sit-
zung vom 30.11.2022.
Beschluss:
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Gemeinde 
Schleusegrund bestätigt die Sitzungsniederschrift der Hauptaus-
schuss-Sitzung vom 30.11.2022.
Abstimmung:
3 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 35/17/23 vom 23.01.2023
Beschlussgegenstand:
Empfehlung an den Gemeinderat zur Beschlussfassung Haus-
halt 2023 sowie Finanzplan 2022 - 2026
Beschluss:
Der erweiterte Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, ein-
schließlich Infrastruktur, Wirtschaftsförderung und Tourismus der 
Gemeinde Schleusegrund hat über den Entwurf zum Haushalts-
plan 2023 und den Finanzplan 2022 - 2026 beraten.
Dieser empfiehlt dem Gemeinderat, den Haushalt 2023 und Fi-
nanzplan 2022 - 2026 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.
Abstimmung:
9 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschlüsse des Gemeinderates
Beschluss-Nr.: 239/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 
18. Gemeinderatssitzung vom 12.12.2022.
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die Sit-
zungsniederschrift des öffentlichen Teils der 18. Gemeinderats-
sitzung vom 12.12.2022.
Abstimmung:
6 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 5 Enthaltungen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 240/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2023 nebst Anlagen
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit dazugehöri-
gem Haushaltsplan mit folgenden Einnahmen und Ausgaben:

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 2023
Der Eingang der Haushaltssatzung der Gemeinde Schleu-
segrund für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des Be-
schlusses des Gemeinderates vom 06.02.2023, Beschluss-Nr. 
240/19/23 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landratsam-
tes Hildburghausen mit Schreiben vom 17.02.2023 bestätigt.

Die Haushaltssatzung für 2023 enthält keine genehmigungspflich-
tigen Bestandteile und darf gemäß § 21 Abs. 3 S. 3 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) nunmehr bekannt gemacht werden.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen in der Zeit

vom 13.03.2023 - 24.03.2023

in der Kämmerei der Gemeinde Schleusegrund aus.
Darüber hinaus bis zur Feststellung der Jahresrechnung 2022 
nach § 80 Abs. 3 ThürKO besteht nach Terminabsprache in der 
Kämmerei der Gemeinde Schleusegrund die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023.

Heiko Schilling
Bügermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Schleusegrund 
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Schleusegrund folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 5.080.150 €
und Ausgaben mit 5.080.150 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen 757.000 €
und Ausgaben mit 757.000 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

 
 

300 v.H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)
 

390 v.H.
2. Gewerbesteuer 360 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 846.691,66 € 
festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssat-
zung zu erlassen, wenn bei nicht veranschlagten oder zusätz-
lichen Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einer erheb-
lichen Höhe von 30.000 € gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO und 
Ausgaben zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermö-
gens oder Baumaßnahmen, welche unabweisbar und in einer 
erheblichen Höhe von 40.000 € gemäß § 60 Abs. 3 Nr. 1 ThürKO 
geleistet werden müssen.
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Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Bauleistung „Beseitigung der Gefahren durch die 
Radonbelastung“ an die Firma:

RADEA Stammhaus GmbH
Bosch-Ring 7 A, 91161 Hilpoltstein

mit der geprüften Angebotssumme von
BV Rathaus 31.992,90 €, inkl. MwSt. und
BV Kindergarten 21.017,91 €, inkl. MwSt.

Abstimmung:
10 Ja Stimmen 1 Nein Stimme 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 246/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Antragstellung gemäß § 28 Abs. 2 Satz 
1, Halbsatz 2 ThürKO für einen Antrag auf Ausnahme zur Wahl 
eines hauptamtlichen Bürgermeisters zur Kommunalwahl 2024
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt gemäß 
§ 28 Abs. 2 Satz 1, Halbsatz 2 ThürKO einen Antrag auf Ausnah-
me bei der oberen Rechtsaufsichtsbehörde zu stellen, so dass die 
Gemeinde Schleusegrund nach den Kommunalwahlen 2024 durch 
einen hauptamtlichen Bürgermeister vertreten werden kann.
Der Bürgermeister wird beauftragt, entsprechende Antragsun-
terlagen zu erstellen und bei der oberen Rechtsaufsichtbehörde 
einzureichen.
Abstimmung:
12 Ja Stimmen 0 Nein Stimme 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Amtliche Bekanntmachung über die  
Genehmigung des Einfachen Bebauungsplans 
Sondergebiet Wochenendhaus „Büchelbach“ 
der Gemeinde Schleusegrund
Der vom Gemeinderat am 21.06.2022, Beschluss-Nr.: 207/16/22, 
beschlossene Bebauungsplan Sondergebiet Wochenendhaus 
„Büchelbach“ wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB durch das Land-
ratsamt Hildburghausen mit Bescheid vom 30.01.2023 (Akten-
zeichen: III-63/2/Koo/318/21) genehmigt!

Hiermit wird die Genehmigung des Bebauungsplans Sonderge-
biet Wochenendhaus „Büchelbach“ der Gemeinde Schleusegrund 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan Sondergebiet Wochen-
endhaus „Büchelbach“ der Gemeinde Schleusegrund einschließ-
lich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung in 
der Gemeindeverwaltung Schleusegrund, SG Bauamt, Eisfelder 
Straße 11, 98667 Schleusegrund während der Öffnungszeiten:

Montag: 9.00 - 11.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 11.00 Uhr & 13.30 - 16.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00 - 11.00 Uhr & 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 11.00 Uhr

(außer feiertags) einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Die Lage der Geltungsbereiche 1. und 2. des Bebauungsplans 
Sondergebiet Wochenendhaus „Büchelbach“ ist in dem nachfol-
genden Lageplan dargestellt.

Der 2. Geltungsbereich betrifft die Ersatzmaßnahme E1 Erwei-
terung und Aufwertung einer Grünlandfläche durch Baument-
nahme / Entbuschung Flurstück 9/13 der Flur 1 der Gemarkung 
Schönau

Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite.

Verwaltungshaushalt: Einnahmen: 5.080.150 €
Ausgaben. 5.080.150 €

Vermögenshaushalt: Einnahmen: 757.000 €
Ausgaben: 757.000 €

Abstimmung:
12 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 241/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde Schleuse-
grund zum Finanzplan 2022 - 2026
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt den 
Finanzplan für den Finanzplanzeitraum 2022 - 2026 in der Fas-
sung der Anlage.
Abstimmung:
12 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 242/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur teilweisen Abschaltung der Straßenbe-
leuchtung in den Ortsteilen der Gemeinde Schleusegrund
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
zeitlich begrenzte Abschaltung der Straßenbeleuchtung in allen 
Ortsteilen der Gemeinde in den Nachtstunden. Die Zeiten der 
Abschaltung werden so bald als möglich bestimmt, um die Maß-
nahme in absehbarer Zeit umzusetzen.
Abstimmung:
7 Ja Stimmen 2 Nein Stimmen 3 Enthaltungen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 243/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Planungsleistungen für das 
Bauvorhaben „Einbau Löschwasserbehälter im OT Steinbach 
der Gemeinde Schleusegrund“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Planungsleistungen für das Bauvorhaben „Einbau 
Löschwasserbehälter im OT Steinbach der Gemeinde Schleuse-
grund“ an das Büro
 Architekturbüro Gleichmann
 Am Karl-Marx-Platz 7, 04509 Delitzsch
mit der geprüften Honorarsumme von 5.831,00 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
12 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 244/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Planungsleistungen „Errich-
tung eines Behinderten- und Angestellten WC im Gewürzmuseum“
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Vergabe der Planungsleistungen für das Bauvorhaben „Errich-
tung eines Behinderten- und Angestellten WC im Gewürzmuse-
um Schönbrunn“ an das Büro
 Architekturbüro Roßbach
 Gustav-Friedrich-Höfling-Straße 2, 98630 Römhild
mit der geprüften Honorarsumme von 2.877,72 €, inkl. MwSt.
Abstimmung:
9 Ja Stimmen 2 Nein Stimmen 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 245/19/23 vom: 06.02.2023
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung „Beseitigung der 
Gefahren durch die Radonbelastung“
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Flur(en): /
Flurstück(e): 590/3; 591/3; 592; 616/7; 616/8; 786/7;

786/24; 795/2; 795/5;
Lagebezeichnung: Im Dorfe; Neubrunnstraße; Sommerberg;
Antragsteller: Thüringer Landesamt für

Bau und Verkehr, Region Südwest

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 13.06.2022 erfolgte an den oben genannten Flurstü-
cken eine Liegenschaftsvermessung (Straßenschlussvermes-
sung). Für die Wiederherstellung und Zerlegung von Flurstücks-
grenzen wurden Grenzpunkte untersucht und ggf. abgemarkt. 
Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung wird in einer Grenz-
niederschrift beurkundet.
Zuvor haben Sie die Möglichkeit, sich zum Ergebnis der Liegen-
schaftsvermessung zu äußern.

Der dazu vorgesehene Anhörungstermin findet am 21.03.2023 
ab 10:00 Uhr an dem Garagenkomplex in der Neubrunnstraße 
(kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Kahlert) statt.

Es ist Ihnen freigestellt, den Termin zur Anhörung wahrzuneh-
men. Sie können sich auch durch eine bevollmächtigte Person 
vertreten lassen. Eine Anwesenheitspflicht besteht nicht. Kosten, 
die Ihnen durch die Wahrnehmung eines Termins entstehen, 
können leider nicht erstattet werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Olaf Krech
Referatsleiter

Informationen aus dem Rathaus

Hinweise des Einwohnermeldeamtes
In ein paar Monaten beginnt wieder die Urlaubszeit und aus 
diesem Grund ist es wichtig, nach der Gültigkeit der Doku-
mente zu schauen.

Inhaber von Ausweisen und Reisepässen, deren Gültigkeit en-
det, sollten ca. 4 Wochen vor Ablauf einen Antrag auf Ausstel-
lung eines neuen Dokumentes stellen. Dazu sind ein aktuelles 
biometrisches Passfoto, die Geburtsurkunde bzw. das Famili-
enstammbuch mitzubringen. Außerdem sind bei Beantragung 
die anfallenden Kosten sofort in bar zu begleichen.
Der Personalausweis kostet 37,00 Euro (Personen über 24 
Jahre) und 22,80 Euro (Personen unter 24 Jahren).
Beim Reisepass sind 60,00 Euro (Personen über 24 Jahre) 
zu entrichten. Der Pass für unter 24-jährige kostet 37,50 Euro.

Vereinbaren Sie bitte vor Ihrem Besuch einen Termin im Ein-
wohnermeldeamt, Telefon: 036874 / 79712.

S. Blaurock
Einwohnermeldeamt

Mitteilungen

Gabel - das verschwundene Dorf
Als in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts mit dem Bau 
der Trinkwassertalsperre Schönbrunn begonnen wurde, war das 
Schicksal des Dörfchens Gabel besiegelt. Die Einwohner wur-
den ausgesiedelt, die Häuser alsbald beseitigt. Mit den Jahren 
droht die Erinnerung an das schöne Dörfchen zu verblassen. Da-
mit das nicht eintritt, haben die Autoren Udo Jacobs, Wolfgang 
Lösch und Klaus Peter Werner die Geschichte des gefluteten 
Ortes und seiner Bewohner für heimatgeschichtlich Interessierte 
aufgearbeitet und in einem Buch festgehalten.
Unbekannte und auch fast vergessene Ereignisse sind dabei 
sorgfältig recherchiert worden. So der kuriose Umstand, dass 
die Gründung der Siedlung letztlich auf einen Heiratsbefehl des 
Meininger Herzogs im Jahre 1734 zurückzuführen ist.

Lageplan mit dem 1. Geltungsbereich -Bebauungsplan) und dem 
2. Geltungsbereich (Ersatzmaßnahme) -schwarz gestrichelt- des 
Bebauungsplans Sondergebiet Wochenendhaus „Büchelbach“ 
der Gemeinde Schleusegrund; Kartengrundlage: WEBAtlasDE 
„Geoproxy Thüringen“; ohne Maßstab

Hinweis auf Rechtsfolgen
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB ist bei Inkraftsetzung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. Hiermit 
erfolgt dieser Hinweis.
Unbeachtlich werden entsprechend § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassen wor-
den sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung gemäß  
§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Aus-
fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann 
diese Verletzung geltend machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO).
Hiermit wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen entsprechend § 21 Abs. 4 Satz 4 ThürKO hingewiesen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.

Schleusegrund, den 11.03.2023  -Siegel-
Schilling
Bürgermeister

Landesamt für Bodenmanagement und  
Geoinformation
Az: 57009912
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

Liegenschaftsvermessung nach dem Thüringer  
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 

vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574)  
in der jeweils geltenden Fassung

Ankündigung des Anhörungstermins über die
Ergebnisse der örtlichen Vermessungsarbeiten
Gemeinde: Schleusegrund
Gemarkung: Gießübel
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Sicherheitsbegleiter des Landkreises Hildburghausen
 Foto: Heike Sittig

Wir laden ein zur Blutspende

im Monat März 2023

Das Institut für Transfusionsmedizin 
Suhl gGmbH führt am

Dienstag, den 14. März 2023
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
in der Staatlichen Regelschule 
Schönbrunn

die nächste Blutspendeaktion durch.

Unter anderem wurde auch der weithin in Vergessenheit gerate-
ne tragische Absturz eines deutschen Flugzeuges auf dem Hin-
teren Arolsberg hinterfragt, bei dem alle vier Insassen, deutsche 
Wehrmachtssoldaten, ums Leben gekommen sind. Das Unglück 
ereignete sich am 8. Mai 1945, dem ersten Tag des Friedens.
Die reich illustrierte Publikation in ansprechender Gestaltung 
kann im Gewürzmuseum Schönbrunn sowie in den Tourist-In-
formationen Neustadt a. R. und Frauenwald erworben werden.

Der Seniorenbeirat des Landkreises  
Hildburghausen

tagt in seiner ersten Sitzung 2023
am Mittwoch, den 15. März 2023 im Kultur-
haus Reurieth
Beginn: 9:00 Uhr / Sitzung ist öffentlich

Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung und Eröffnung / Vorsitzende
TOP 2 Feststellung Beschlussfähigkeit und

Bestätigung TO / Vorsitzende
TOP 3.1 Bestätigung Protokoll vom 07.12.2022 / Vorsitzende
3.2 Aktuelles

Info Vorsitzende, Start ins Jahr 2023,
Vorstellung Projekt SIS vom 10.03.2023
in Suhl und bevorstehende Aufgaben
Info Finanzplan 2022 / 2023
Vorstellung der Arbeitsschwerpunkte
des Seniorenbeirates der Stadt Schleusingen für 2023
Vorstellung der Arbeitsschwerpunkte
des Seniorenbeirates der Kreisstadt Hildburghausen
für 2023

TOP 4 Hauptthema
10:00 Uhr Bedeutung von Seniorenbeiräten in der
immer älter werdenden Gesellschaft, Arbeitsweise von 
Seniorenbeiräten und ihre politischen Wirksamkeit
Referent: Dr. Jan Steinhaußen,
Geschäftsführer Landesseniorenrat

TOP 5 Informationen aus den Planungsräumen und
Vorhaben 2023

TOP 6 Aktuelles aus dem Seniorenbüro
des Landkreises Hildburghausen

gez. Marion Seeber
Vorsitzende des Seniorenbeirates
Landkreis Hildburghausen
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Veranstaltungen

Klimafreundlich 
unterwegs
Alle Touren-Treff-
punkte sind mit Bus 
und Bahn erreichbar. 
Fahrpläne unter:  
rennsteig-ticket.de 

Mit Partner-
Naturführer und 
ZNL unterwegs: 
Für diese Veranstal-
tungen wird  
der Veranstalter  
namentlich  
genannt.

Die Verwaltung  
des Biosphärenreser-
vats ist Träger  
des Siegels »Bildung 
für Nachhaltige 
Entwicklung«

Weitere Infos unter:  
https://www.biosphaerenreservat-thueringerwald.de

März 2023
Veranstaltungskalender

13 M O N T A G

Nordic Walking im Schneekopfgebiet 
08.30 -10.00 Uhr | Gehlberg, Wanderpark-
platz und Bushaltestelle Güldene Brücke, 
98258 Suhl, Zertifizierter Natur- und Land-
schaftsführer Winfried E. Kinscherff,  
Anmeldung bis Vortag 12:00 Uhr,  
Tel.: 0152/ 34561405, E-Mail: bergwiese-
gehlberg@t-online.de, 15 € / Person

08., 15., 22.  M I T T W O C H 
Du wolltest schon  
immer mal wissen…?  
Ranger-Sprechstunde  
für Schüler*innen:
 
14.00 -16.00 Uhr 
Infozentrum  
Biosphärenreservat, 
Schmiedefeld a. R.,  
Brunnenstr. 1, 98528 Suhl,  
ohne Anmeldung, 
kostenfrei
 
Du hast Fragen rund  
um die Natur und  
die Projekte im 
Biosphärenreservat? 
Du möchtest unsere Arbeit als Ranger 
kennenlernen oder eine Idee für ein 
Schülerprojekt mit uns besprechen?  
Dann komm vorbei zu unserer Ranger-
Sprechstunde. Und es gibt Tipps für 
Naturentdeckungen und du kannst die 
Erlebnisausstellung kennenlernen.  
Wir freuen uns auf dich!

PS: Du schaffst es zeitlich nicht zu unserer 
Sprechstunde? Wir sind auch per E-Mail 
für dich da! infozentrum.schmiedefeld@
nnl.thueringen.de 

07 D I E N S T A G

Wanderung: Ranger-Tour  
um Schmiedefeld a.R.
10.30 -12.30 Uhr | Infozentrum  
Biosphärenreservat, Schmiedefeld a. R.,  
Brunnenstr. 1, 98528 Suhl,  
ohne Anmeldung, kostenfrei

09 D O N N E R S T A G

Ranger-Tour um Vesser
10.30 -12.30 Uhr | Parkplatz an der Kirche,
Vesser, Breitenbacher Straße, Ortsmitte 
98528 Suhl, ohne Anmeldung, kostenfrei
 
 
 

12 S O N N T A G

Wanderung: Zu Gast bei »Doktor 
Wald« im Quellgebiet der Gera
10.00 -13.00 Uhr | Gehlberg Süd,  
Bushaltestelle und Parkplatz Ritter,  
98258 Suhl, Zertifizierter Natur- und  
Landschaftsführer Winfried E. Kinscherff,  
Anmeldung bis Vorabend 20:00 Uhr,  
Tel: 0152/ 34561405, E-Mail: bergwiese-
gehlberg@t-online.de, 4 € / Person
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Willkommen im  
UNESCO-Biosphärenreservat 
Thüringer Wald!

Wald-Gelbstern  
(Gagea lutea)

Entdecken Sie gemeinsam mit den Rangern, Zertifizierten  
Natur- und Landschaftsführern (ZNL) und den Partner-Naturführern  
die Besonderheiten der Region.

Allgemeine Hinweise: 
Ranger-Tour für Erwachsene  

und Kinder ab 13 Jahren.  
Die Dauer der Wanderungen wird 

an die örtliche Winter-Wetter-
situation angepasst.  

Bei gefährlichen Bedingungen 
(Schneeglätte, Eisregen, starker 
Schneefall, starker Wind, etc.) 

finden keine Wanderungen statt. 
Infozentrum: Mo bis Fr 9-17 Uhr

Tel. Touristinfo: 
036782 / 61324
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Klimafreundlich 
unterwegs
Alle Touren-Treff-
punkte sind mit Bus 
und Bahn erreichbar. 
Fahrpläne unter:  
rennsteig-ticket.de 

Mit Partner-
Naturführer und 
ZNL unterwegs: 
Für diese Veranstal-
tungen wird  
der Veranstalter  
namentlich  
genannt.

Die Verwaltung  
des Biosphärenreser-
vats ist Träger  
des Siegels »Bildung 
für Nachhaltige 
Entwicklung«

März 2023
Veranstaltungskalender

14 D I E N S T A G

Wanderung: Ranger-Tour  
um Schmiedefeld a.R.
10.30 -12.30 Uhr | Infozentrum  
Biosphärenreservat, Schmiedefeld a. R., 
Brunnenstr. 1, 98528 Suhl,  
ohne Anmeldung, kostenfrei

16 D O N N E R S T A G

Wanderung: Ranger-Tour  
um den Bahnhof Rennsteig
10.30 -12.30 Uhr | Bahnhof Rennsteig, 
Schmiedefeld a.R., Rennsteig 3, 98528 Suhl, 
ohne Anmeldung, kostenfrei

28 D I E N S T A G

Wanderung: Ranger-Tour  
um Schmiedefeld a.R.
10.30 -12.30 Uhr | Infozentrum Biosphä-
renreservat, Schmiedefeld a. R., Brunnenstr. 
1, 98528 Suhl, ohne Anmeldung, kostenfrei

30 D O N N E R S T A G

Familienprogramm:  
Auf der Suche nach den ersten 
Frühlingsboten - Naturentdeckungen 
mit dem Ranger 
14.00 -15.30 Uhr | Infozentrum  
Biosphärenreservat, Schmiedefeld a. R.,  
Brunnenstr. 1, 98528 Suhl,  
ohne Anmeldung, kostenfrei

Jeden Mittwoch und Samstag
Wanderung: Trapper-Schneeschuh-

Tour mit Glühweinpause im Wald
Mit Partner Naturführer Jens Schmidt,  
Dauer: 2 h | 9.45 Uhr | Treffpunkt: 

Rennsteiginformation, Neustadt 
 am Rennsteig, Rennsteigstr. 46,  
98701 Großbreitenbach, Kosten:  

15,00 € / Person, mit Gästekarte 10 €,  
Anmeldung: erforderlich bis 16.30 Uhr  

am Vortag, 036781-23778 oder  
rennsteiginfo@lg-grossbreitenbach.de, . 

Wanderung täglich auf Anfrage möglich!

21 D I E N S T A G

Wanderung: Ranger-Tour  
um Schmiedefeld a.R.
10.30 -12.30 Uhr | Infozentrum Biosphä-
renreservat, Schmiedefeld a. R., Brunnenstr. 1, 
98528 Suhl, ohne Anmeldung, kostenfrei

Weitere Infos unter:  
https://www.biosphaerenreservat-thueringerwald.de

AL
LE

  F
O

TO
S:

 M
. H

EL
LN

ER
 

Entdecken Sie gemeinsam mit den Rangern, Zertifizierten  
Natur- und Landschaftsführern (ZNL) und den Partner-Naturführern  
die Besonderheiten der Region.

Willkommen im  
UNESCO-Biosphärenreservat 
Thüringer Wald!

Tipps für Familien  

Infozentrum und Erlebnisausstellung 
»Lebendige Stille - natürlich!« 

Multimediale Ausstellung des Biosphären-
reservats Schmiedefeld am Rennsteig,  

Brunnenstraße 1, 98528 Suhl

Wald-Wiesen-Uni im Tierpark Suhl 
Bildungsprogramme und Forschertaschen 

Infos: https://www.tierpark-suhl.eu/ 

Waldspielplatz in Masserberg 
Klettern, rutschen und kleine  

Forscheraufgaben  
Wo? Unterhalb des Sportplatzes

Allgemeine Hinweise: 
Ranger-Tour für Erwachsene  

und Kinder ab 13 Jahren.  
Die Dauer der Wanderungen wird 

an die örtliche Winter-Wetter-
situation angepasst.  

Bei gefährlichen Bedingungen 
(Schneeglätte, Eisregen, starker 
Schneefall, starker Wind, etc.) 

finden keine Wanderungen statt. 
Infozentrum: Mo bis Fr 9-17 Uhr

Tel. Touristinfo: 
036782 / 61324
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Jagdgenossenschaft Schönbrunn/Gießübel

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jagdgenossenschaft Schönbrunn/Gießübel lädt ihre Mitglie-
der zur Jagdgenossenschaftsversammlung recht herzlich ein.

Termin: Freitag, 14.04.2023
Beginn: 17.00 Uhr
Tagungsort: Gaststätte „Fröhlicher Jäger“
 Schönbrunn

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesen der Tagesordnung
3. Kassenbericht 2019 bis 2022
4. Bericht der Revisionskommission und
 Entlastung des Kassenwartes und Vorstandes
5. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
6. Beschlussfassung zur Verwendung des Jagdreinerlöses
 aus 2019 bis 2022
7. Wahl des neuen Vorstandes
8. Bericht der Jagdpächter
 - Erfüllung Abschussplan
 - Sonstige Anfragen
9. Diskussion

Die Eigentumsnachweise sind mitzubringen.

gez. Lars Brückner
Jagdvorsteher

Kirchliche Nachrichten

Termine der Kirchgemeinde

Samstag, 11.3.2023
11.00 Uhr Kinderbibelsamstag in Schönbrunn
18.00 Uhr Der Andere Gottesdienst, Kirche Biberschlag
Sonntag, 12.3.2023
10.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Schönbrunn
Sonntag, 19.3.2023
10.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Schönbrunn
Sonntag, 26.3.2023
10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Biberschlag

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Edeltraut Seidler
Vakanzvertretung/ Gemeindepädagogin

Evang.-Luth Pfarramt Schönbrunn
Neustädter Straße 33 - 98667 Schönbrunn
pfarramt-schoenbrunn@t-online.de
Tel. 036874/72255 • Fax 036874/38121

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Biberau

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jagdgenossenschaft Biberau lädt ihre Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung recht herzlich ein.
Termin: Freitag, 17.03.2023
Beginn: 19.00 Uhr
Tagungsort: Gaststätte „Zum Kastanienbaum“
 Biberschlag

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht der Jagdpächter
6. Entlastung des Vorstandes und Kassierer
7. Verwendung des Reinerlöses
8. Diskussion (Wegebau…)
9. Schlusswort des Vorstandes

Die Eigentumsnachweise sind mitzubringen.

gez. Vorstand der
Jagdgenossenschaft Biberau

Jagdgenossenschaft Steinbach/Langenbach

Einladung zur Versammlung

Alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Steinbach/Lan-
genbach werden herzlich

am Samstag, den 25. März 2023, 17.00 Uhr
in die Feuerwehr Steinbach

zur nichtöffentlichen Versammlung eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Entlastungsbeschlüsse
4. Verwendung der Jagdpacht
5. Bericht der Jäger

Im Anschluss sind alle Anwesenden zu einem Jagdessen ein-
geladen.
Die Eigentumsnachweise sind vorzulegen.

gez. Jagdvorstand
Steinbach/Langenbach
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Nächster Redaktionsschluss
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